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E I N E I N B L I C K I N D I E R E C H T S G R U N D L A G E :

Datenschutz im DGV
Für viele Golfclubs, Golferinnen

und Golfer sind der Komfort des

in den vergangenen Jahren vom

Deutschen Golf Verband e.V.

und der deutsche golf online

GmbH (dgo) aufgebauten DGV-

Intranet sowie der Internet-Por-

tale golf.de und mygolf.de

inzwischen selbstverständlich.

Angesichts der sich häufenden

Presseberichte über diverse Da-

tenschutzskandale wächst je-

doch auch die Sensibilität für

den Umgang mit personenbezo-

genen Daten – und der eine

oder andere Golfer wird sich be-

reits seine Gedanken über die

Verarbeitung seiner Daten durch

den DGV und die dgo gemacht

haben. Der Beitrag gibt einen

Einblick in die Rechtsgrundla-

gen und die Umsetzung des Da-

tenschutzes im DGV.

Fragen des Datenschutzes begleite-
ten den Aufbau des DGV-Intranet

von Beginn an. Als einer der ersten
sportlichen Dachverbände in Deutsch-
land bestellte der DGV bereits Anfang
2005 einen externen Datenschutzbe-
auftragten, der diesen Prozess unter-
stützte. Schon ein Jahr zuvor hatte der
DGV mit externer Unterstützung um-
fangreiche Hinweise und Empfehlun-
gen für Golfclubs zum Schutz
personenbezogener Daten entwickelt
und in Rundschreiben an die Club-
präsidenten sowie unter golf.de publi-
ziert.

Zunächst aber einen Schritt zurück.
Was ist überhaupt unter „personenbe-

zogenen Daten“ zu verstehen? Und
von wem dürfen sie überhaupt und
unter welchen Bedingungen erhoben
und verarbeitet werden?

Personenbezogene Daten sind im Ver-
ständnis des Bundesdatenschutzge-
setzes (BDSG) alle Angaben, die sich
einer bestimmten natürlichen Person
zuordnen lassen – von der Augenfarbe
bis zur Schulnote, von der Schuhgröße
bis zum Einkommen und vom Tur-
nierergebnis bis zum Handicap. Nach
dem „Volkszählungsurteil“ des Bun-
desverfassungsgerichts vom 15.12.
1983 sind alle Arten personenbezoge-
ner Daten gleichermaßen durch das
„Informationelle Selbstbestimmungs-
recht“ geschützt: Dieses Grundrecht
„gewährleistet die Befugnis des Ein-
zelnen, grundsätzlich selbst über die
Preisgabe und Verwendung seiner
persönlichen Daten zu bestimmen.“
Personenbezogene Daten unterliegen
damit einem Grundrechtsschutz, der
unabhängig davon gilt, ob sich je-
mand für bestimmte Daten eine Miss-
brauchsmöglichkeit vorstellen kann
oder nicht.

Aus diesem Grundrecht leiten sich
fünf Grundprinzipien ab, denen die
Verarbeitung personenbezogener
Daten genügen muss. Sie sind in den
Einzelbestimmungen des BDSG kon-
kretisiert – und gelten selbstverständ-
lich auch für die Verarbeitung von
Golferdaten. An diesen fünf Prinzipien
ist auch die Verarbeitung durch DGV
und dgo ausgerichtet. Dies sind im
Einzelnen:

Prinzip 1:
„Verbot mit Erlaubnisvorbehalt“

Unter diesem Rechtsgrundsatz ist zu
verstehen, dass die Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten verboten ist –
sofern keine ausdrückliche Erlaubnis
vorliegt. Das BDSG kennt drei Erlaub-
nistatbestände: Damit sie zulässig ist,
muss die Verarbeitung

• durch ein Gesetz gefordert sein
(bspw. Passgesetz, Meldegesetze),

• der Erfüllung eines Vertrags mit
dem Betroffenen dienen oder

• durch eine explizite Einwilligung
des Betroffenen autorisiert sein.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung
von Golferdaten durch einen Golfclub
sind die Mitgliedschaft (Vertrag) und
der Satzungszweck: So dienen die Er-
mittlung der Turnier- ergebnisse und
des Handicaps der Erfüllung des Sat-
zungszwecks und sind daher zulässige
Verarbeitungen.

Die Zulässigkeit der Übermittlung von
Golferdaten aus den Clubs an das
DGV-Intranet leitet sich wiederum aus
der Mitgliedschaft des Clubs im DGV
ab (Vertrag), sofern die Daten zur Er-
füllung von Satzungszweck und Ver-
bandstagsbeschlüssen des DGV
erforderlich sind. Konkret sind das die
Turnierergebnisse, die DGV-Ausweis-
daten sowie alle für die Bestimmung
der DGV-Vorgabe erforderlichen An-
gaben.

Dasselbe gilt für die Veröffentlichung
der Turnierergebnisse im Portal
golf.de, die ebenfalls der Erfüllung der
Satzungsziele der Golfclubs und des
DGV – der Förderung des Golfsports –
dient. Da einer solchen Veröffentli-
chung im Internet überwiegende
Schutzinteressen der Golfer entge-
genstehen können, wurde von Anfang
an die Möglichkeit vorgesehen, dass
ein Golfer beim austragenden Club
die Streichung seines Namens aus der
Ergebnisliste (Ersetzung durch
„N.N.“) veranlassen kann. Auch ent-
scheidet allein der austragende Club,
ob er eine Veröffentlichung der Tur-
nierergebnisse unter golf.de wünscht.
Die für die Veröffentlichung unter
golf.de erforderliche Datenübermitt-
lung an die dgo als Betreiber des Por-
tals wurde in einem Auftrags-
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datenverarbeitungsvertrag zwischen
DGV und dgo geregelt.

Die Nutzung von Stammblättern und
Wettspielergebnissen im von der dgo
in Eigenregie betriebenen Portal my-
golf.de leitet sich hingegen aus kei-
nem Mitgliedschaftsverhältnis ab. Sie
erfordert daher eine Einwilligung der
registrierten „mygolfer“, die bei der
Erstregistrierung im Portal mygolf.de
abgegeben wird.

Prinzip 2: Zweckbindung

Jede Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten muss an einen konkreten
Zweck gebunden sein. Eine Nutzung
der Daten zu anderen Zwecken ist
ohne Einwilligung der Betroffenen
oder eine entsprechende Vertrags-
grundlage unzulässig. Daher dürfen
weder Golfclubs noch DGV oder dgo
Daten von Golfspielern an Dritte – z.
B. zu Werbezwecken – weiterleiten.

Der konkrete Zweck einer Verarbei-
tung muss dokumentiert werden; dazu
hat der DGV eine übersichtliche ta-
bellarische Ansicht entwickelt, die
unter www.golf.de/dgv/datenschutz
abgerufen werden kann.

Prinzip 3: Erforderlichkeit

Nur wenn personenbezogene Daten
auch zur Erfüllung des konkreten
Zwecks erforderlich sind, dürfen sie
erhoben und verarbeitet werden. So
erhebt der DGV beispielsweise im
Rahmen der Handicap-Bestimmung
Name, Geburtsdatum und Postleitzahl
zur eindeutigen Identifikation der
Golfspieler – denn Name und Ge-
burtsdatum allein stellen bei 550.000
Vorgabenstammblättern kein eindeu-
tiges Kennzeichen mehr dar. Eine Er-
hebung der vollständigen Adresse
oder weiterer Personenmerkmale ist
jedoch nicht erforderlich – und daher
auch nicht zulässig.

Ähnliches gilt für die Gastspielerab-
frage: Clubs können über das Club-
verwaltungssystem die Stammvor-
gabe eines Gastspielers, dessen
Namen und Heimatclub sie kennen,
über das DGV-Intranet erfragen.
Dabei erhalten sie jedoch keinen Zu-

griff auf das gesamte Vorgaben-
stammblatt, sondern lediglich den ak-
tuellen Handicap-Wert.

Prinzip 4: Transparenz

Um das „informationelle Selbstbe-
stimmungsrecht“ wahrnehmen zu
können, muss nach dem „Volkszäh-
lungsurteil“ jeder Bürger wissen,
„welche ihn betreffende Informatio-
nen in bestimmten Bereichen seiner
sozialen Umwelt bekannt sind“. Da-
raus leitet sich eine Informations-
pflicht jeder personenbezogene Daten
verarbeitenden Stelle ab. Der DGV
kommt dieser Pflicht in mehrfacher
Hinsicht nach: durch eine ausführliche
Datenschutzerklärung und umfang-
reiches Informationsmaterial auf den
DGV-Webseiten unter www.golf.de/
dgv/datenschutz sowie durch eine ab-
schließende Auflistung der verarbei-
teten Daten inklusive der jeweiligen
Verarbeitungszwecke in den „Auf-
nahme- und Mitgliedschaftsrichtli-
nien“ (AMR). Letztere wurden auf
Betreiben des Datenschutzbeauftrag-
ten wiederholt, zuletzt in der derzeit
gültigen Fassung vom 05.09.2008, hin-
sichtlich der Verarbeitung personen-
bezogener Daten (Punkt 7.3) präzisiert
(siehe auch DGV-Rundschreiben Nr.
25/08).

Diese Transparenzpflicht trifft auch
die Golfclubs. So muss jeder Club
nicht nur im Rahmen seiner Aus-
kunftspflicht gegenüber Betroffenen
die Verarbeitung personenbezogener
Daten darstellen und begründen kön-
nen, sondern auch die über die DGV-
Mitgliedschaft und die Anbindung an
das DGV-Intranet erforderliche Da-
tenübermittlung entweder in der ei-
genen Satzung oder in einer Ver-
einsordnung dokumentieren. Formu-
lierungsvorschläge dafür hat der DGV
den Clubs im DGV-Rundschreiben Nr.
27/08 übermittelt.

Prinzip 5: Schutzmaßnahmen

Alle in Informationstechnischen Sys-
temen (IT-Systemen) gespeicherten
und verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten müssen durch geeignete
technische und organisatorische
Schutzmaßnahmen vor Missbrauch

und Verfälschung geschützt werden.
Für diesen Schutz sorgen beim DGV
insbesondere restriktive Zugriffsbe-
rechtigungen, eine Zugangssicherung
der zentralen Systeme und eine Da-
tenschutz-Verpflichtung und -Schu-
lung aller Mitarbeiter mit Zugang zum
DGV-Intranet.

Abschließende Feststellungen

Der moderne Golfsport profitiert in be-
sonderem Maße von der automatisier-
ten Verarbeitung von Spielerdaten:
Einfache Online-Turnieranmeldun-
gen, schnelle Ergebnisveröffentli-
chungen und eine vereinheitlichte
Vorgaben-Berechnung wären ohne
das DGV-Intranet nicht vorstellbar.

Die Verarbeitung personenbezogener
Golferdaten im DGV-Intranet unter-
liegt der ständigen Prüfung durch den
externen Datenschutzbeauftragten
des DGV. Sie erfolgt ausschließlich im
Rahmen der Satzungszwecke und
wurde aus Transparenzgründen in
den AMR präzisiert. Erhoben werden
ausschließlich die für die Erfüllung
der Satzungszwecke erforderlichen
Daten. Die Datenpflege obliegt den

Dirk Fox beschäftigt sich seit 25 Jahren mit
Fragen des Datenschutzes und der IT-Sicher-
heit. Seit 1997 Jahren ist er Herausgeber der
Fachzeitschrift „Datenschutz und Datensi-
cherheit“. Dirk Fox ist Gründer und Ge-
schäftsführer des Beratungsunternehmens
Secorvo Security Consulting GmbH, das füh-
rende Unternehmen in Datenschutz- und In-
formationsschutzfragen unterstützt
(darunter BASF, BMW, Bosch, Commerz-
bank, Daimler, Deutsche Bank, DZ-Bank,
EnBW, Fraunhofer Gesellschaft, Hartmann,
Liebherr, Melitta, Novartis, Pfizer, T-Systems,
TUI, Vattenfall, Zeiss, ZF) und seit 2005 ex-
terner Datenschutzbeauftragter des DGV
und der dgo.
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Personenbezogene Daten im DGV-Intranet

Clubs; eine Weitergabe der Daten an
Dritte (z. B. zu Werbezwecken) erfolgt
nicht.

Der Veröffentlichung von Turnierer-
gebnissen im Internet unter golf.de
kann gegenüber dem austragenden
Club widersprochen werden. Auch
kann ein Club Spielergebnisse voll-
ständig von der Veröffentlichung aus-
nehmen. Eine Veröffentlichung von
Starterlisten im Internet er-
folgt aus überwiegenden Schutzinte-
ressen generell nicht.

Die Verarbeitung von Golferdaten
durch den DGV genügt nicht nur in
vollem Umfang den gesetzlichen An-
forderungen; sie zeichnet sich insbe-
sondere durch eine hohe Sensibilität
aller DGV-Mitarbeiter für Daten-
schutzfragen und eine vorbildliche
Dokumentation aus, die im Internet
unter http://www.golf.de/dgv/daten-
schutz abgerufen werden kann.

Dirk Fox
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